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Beschlussfassung über das pädagogische Konzept zur 
gebundenen Ganztagsschule des Gymnasialen Schulzentrums 
Stralendorf 

Fachdienst Ordnung 
Lübbert, Philipp 

 

Beratungsfolge 27.09.2022 Ausschuss für Amtsentwicklung, 
Bau und Verkehr des Amtes Stralendorf 
28.11.2022 Amtsausschuss des Amtes 
Stralendorf 

 
Sach- und Rechtslage: 
Aufgrund steigender Schülerzahlen wächst der Wunsch von Seiten der Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler, ein Ganztagsangebot vorzuhalten. Dazu muss die Schule einen entsprechenden Antrag 
beim zuständigen Ministerium einreichen, um Ganztagsschule zu werden.  
Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern möchte weiterhin eine Verstetigung der Schulorganisation 
in Form einer gebundenen Ganztagsschule i. S. d. § 39 Schulgesetz M-V.  
Gebundene Ganztagsschule bedeutet, dass alle Schüler verpflichtend am unterrichtsergänzenden 
Angebot teilnehmen. 
 
Gemäß Punkt 7.3 i. V. m. Punkt 8 der Verwaltungsvorschrift ´Ganztägiges Lernen an öffentlichen 
allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern´, kann der Schulträger das Einvernehmen 
in Bezug auf die Errichtung einer ganztägig arbeitenden Grundschule oder Ganztagsschule 
beziehungsweise in Bezug auf die Änderung der bestehenden Organisationsform der 
Ganztagsschule herstellen. 
 
Die notwendigen schulorganisatorischen Instanzen wurden durchlaufen: 

 12.09.2022 Lehrerkonferenz 

 16.09.2022 Schulelternrat 

 20.09.2022 Schülerrat 

 26.09.2022 Schulkonferenz 
 
Alle Gremien stimmten dem Konzept zu. 

 

 
Beschlussvorschlag: Der Amtsausschuss des Amtes Stralendorf bestätigt das pädagogische 
Konzept zur gebundenen Ganztagsschule des Gymnasialen Schulzentrum „Felix Stillfried“ 
Stralendorf. Das Einvernehmen wird hergestellt. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: keine  
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Bemerkungen 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 
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